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Pflegebedürftige Menschen haben einen schlechteren 
Mundgesundheitsstatus bei einer gleichzeitig 
niedrigeren zahnärztlichen Versorgungsrate. In 
den letzten zehn Jahren wurden daher gesetzliche 
Maßnahmen eingeführt, die direkt oder indirekt auf 
die Verbesserung der mundpflegerischen Versorgung 
Pflegebedürftiger zielen, aber nicht ausreichen, 
eine adäquate Inanspruchnahme herbeizuführen. 
Deshalb wurde das Projekt „Mundgesundheit bei 
Pflegebedürftigen“ ins Leben gerufen, das eine 
zugehende und aufsuchende zahnmedizinische 
Versorgung bei Pflegebedürftigen im häuslichen 
Setting erprobt und deren Wirksamkeit evaluiert.

Mundpflegerische 
Herausforderungen bei 
Menschen mit Pflegebedarf

Wir leben in einer älter werdenden Ge-
sellschaft. Während im Jahr 2013 noch 
20 % der Gesamtbevölkerung in die Al-
tersgruppe der über 65-Jährigen fielen, 
ist für 2060 ein Anteil von rund 33 % zu 
erwarten (Statistisches Bundesamt 2015: 
19). Ein noch bedeutenderer Anstieg ist 
für die Gruppe der Hochbetagten (80 
Jahre und älter) zu erwarten, nämlich 
von 5 % (2013) auf 8 % (2030) und 
weiterhin auf 13 % (2060) (Statistisches 
Bundesamt 2015: 19). Aufgrund der As-
soziation von steigendem Lebensalter 
mit Pflegebedürftigkeit wird deshalb 
mit einer Zunahme des Anteils pflege-
bedürftiger Menschen um 32 % von 
2013 bis 2030 gerechnet. In absoluten 
Zahlen entspricht dies einem Anstieg von 

2,63 Millionen (2013) auf 3,48 Millio-
nen (2030) Menschen mit Pflegebedarf 
(Rothgang et al. 2016). Dabei ist der seit 
2017 geltende neue Pflegebedürftigkeits-
begriff noch nicht einbezogen, der – bei 
Berücksichtigung des Pflegegrades 1, 
der allerdings noch nicht zum Bezug der 
Hauptleistungsarten der Pflegeversiche-
rung berechtigt – zu deutlich höheren 
Fallzahlen führen dürfte. 

In Bezug auf die (zahn)medizinische 
Versorgung ergibt sich für diese Perso-
nengruppe eine Besonderheit: Mit ein-
setzender Pflegebedürftigkeit nimmt die 
Kontakthäufigkeit zum Hausarzt in der 
Regel zu, während die Kontakthäufigkeit 
zum Zahnarzt abnimmt. Der Zahnarzt-
besuch verschiebt sich dabei häufig von 
einer Kontroll- hin zu einer Beschwerde-
orientierung (Nitschke/Micheelis 2016), 
obwohl dies im Bedarfsfall meist mit 
einem erhöhten Aufwand und einer er-
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dings mehr eigene Zähne länger erhalten 
werden und hierdurch die Häufigkeit des 
Tragens von festsitzendem und/oder her-
ausnehmbarem Zahnersatz nachweisbar 
sinkt (Nitschke/Stark 2016), birgt dies 
auch ein erhöhtes Risiko, an Karies (De-
struktion der Zahnhartsubstanzen) oder 
Parodontitis (entzündliche Erkrankung 
des Zahnhalteapparates) zu erkranken. 
Dieses Risiko wird weiter erhöht, wenn 
keine ausreichende Mundpflege durch-
geführt wird. 

Darüber hinaus zeigen Studien Zu-
sammenhänge zwischen Mundgesundheit 
und allgemeiner Gesundheit. So können 
sich z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen 
oder Diabetes mellitus und Parodonti-
tis gegenseitig beeinflussen (Deschner et 
al. 2011; Saremi et al. 2005). Dabei lie-
gen dem Hausarzt üblicherweise früher 
als dem Zahnarzt Informationen über 
Pflegebedürftigkeit vor. Um möglichst 
frühzeitig in einem umfassenden The-
rapiekonzept auch die Mundgesundheit 
Pflegebedürftiger zu berücksichtigen, ist 
daher eine Sensibilisierung der Hausärzte 
und eine Stärkung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zwischen Haus- und 
Zahnärzten sinnvoll (Ludwig 2016; Still-
hart/Nitschke 2018). Insgesamt zeigt sich, 
dass die Mundgesundheit Pflegebedürf-
tiger gegenüber Personen ohne Pflegebe-
darf stärker beeinträchtigt ist. Hierdurch 
entsteht ein erhöhter Therapiebedarf, dem 
jedoch eine geringere Inanspruchnahme 
zahnmedizinischer Leistungen gegenüber-
steht (Nitschke/Micheelis 2016; Rädel et 
al. 2018; Rothgang et al. 2014). 

Zugang zur zahnmedizinischen 
Versorgung

Der Zugang zur zahnmedizinischen 
Versorgung ist bei eingeschränkter Mo-
bilität und/oder eingeschränkten kogni-
tiven Fähigkeiten erschwert. So ist das 
Aufsuchen einer zahnärztlichen Praxis 
für Pflegebedürftige oftmals problema-
tisch oder unmöglich (Nitschke/Micheelis 
2016, Stillhart/Nitschke 2018). Um diesen 
Besonderheiten zum Trotz eine bedarfs-
gerechte Versorgung sicherzustellen, ist 
eine Stärkung der interdisziplinären Ko-
operation von Medizin, Pflege und Zahn-
medizin erforderlich (Stillhart/Nitschke 
2018), um so die Gesundheit des Einzel-
nen zu verbessern und die Lebensquali-
tät zu erhalten. Dabei ist zu untersuchen, 
inwieweit zugehende und aufsuchende 
Versorgungsangebote helfen können (s.u.).

um diesen Themenkomplex ergänzt wer-
den und gezielt das Thema Mundpflege 
im Rahmen der Ausbildung vertieft wird 
(Nitschke/Kaschke 2011; Herzberg 2017). 

Der praktische Nutzen ist dabei unbe-
stritten: In verschiedenen Studien konnte 
gezeigt werden, dass durch Schulungen 
von Pflegekräften die Mundpflege Pfle-
gebedürftiger verbessert werden kann 
(Jordan et al. 2012; Ludwig 2016). Bei 
Übernahme der Mundpflege ist daher der 

Einbezug der Pflegepersonen 
in individuelle Mundpflege-
schulungen von großer Bedeu-
tung, um die Nachhaltigkeit 
der Mundgesundheitsaufklä-
rung und eines individuellen 
Mundgesundheitsplans sicher-
zustellen.

Um diesen Erkenntnissen 
Rechnung zu tragen, wird 
deshalb auf struktureller Ebe-
ne versucht, die Mundpflege 

gezielter in die Pflegepraxis einzubinden. 
Hierzu wird aktuell ein Expertenstandard 
zur „Erhaltung und Förderung der Mund-
gesundheit in der Pflege“ vom Deutschen 
Netzwerk für Qualitätsentwicklung in 
der Pflege (DNQP) gemeinsam mit der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), sowie 
der Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit 
Behinderung oder besonderem medizini-
schen Unterstützungsbedarf (AG ZMB) 
und der Deutschen Gesellschaft für Alters-
zahnmedizin (DGAZ) entwickelt (BZÄK 
2018). Da dieser Expertenstandard nicht 
von der gemeinsamen Selbstverwaltung 
gemäß § 113a SGB XI beauftragt wurde, 
ist er für die Leistungsanbieter allerdings 
nicht verbindlich.

Negative Wechselwirkungen 
zwischen altersassoziierten 
Erkrankungen und der 
Mundgesundheit
Eine prekäre Mundgesundheit ist mit 
steigendem Alter von speziellen Erkran-
kungen geprägt, deren Auftreten durch 
mangelnde und eingeschränkte Mund-
pflege gefördert wird: Zwar nimmt der 
Anteil zahnloser Menschen im Zeitver-
lauf ab, was auf eine bessere Prävention 
der Betroffenen in vorhergehenden Le-
bensabschnitten sowie auf eine struk-
turierte zahnmedizinische Versorgung, 
etwa durch regelmäßige Kontrollunter-
suchungen und die Teilnahme an profes-
sionell durchgeführten Zahn- und Pro-
thesenreinigungen hinweist. Wenn aller-

höhten Belastung für Pflegebedürftige 
verbunden ist (Nitschke/Kaschke 2011).

Um Betroffene und Angehörige bereits 
beim Übergang von „fit“ zu „gebrechlich“ 
und später beim Übergang von „gebrech-
lich“ zu „pflegebedürftig“ auf das Thema 
Mundgesundheit aufmerksam zu machen, 
sind entsprechende Informationen und 
Angebote notwendig, um so Hilfestel-
lungen bei der Versorgung zu bieten 
(Nitschke et al. 2015; Ludwig 2016). Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass Menschen 
mit Pflegebedürftigkeit aufgrund ihrer 
speziellen Einschränkungen eine beson-
dere Herausforderung für die mundpflege-
rische und zahnmedizinische Versorgung 
darstellen, da die Mundpflegekompetenz 
abnimmt, altersassoziierte Erkrankungen 
die Mundgesundheit negativ beeinflussen 
und der Zugang zur zahnmedizinischen 
Versorgung erschwert ist. 

Abnehmende 
Mundpflegekompetenz im Alter

Um die Qualität der Mundgesundheit 
zu erhalten, ist – wie auch bei anderen 
Altersgruppen – eine tägliche häusliche 
Mundpflege erforderlich. Diese kann von 
Pflegebedürftigen oft nicht mehr adäquat 
erbracht werden. Häufig trägt daher eine 
Abnahme der Mundpflegekompetenz 
aufgrund von Einschränkungen der mo-
torischen und/oder kognitiven Fähigkei-
ten im Alter, aufgrund von Multimedi-
kation und den assoziierten Wechsel-
wirkungen, wie etwa Mundtrockenheit, 
zu einer negativen Beeinträchtigung der 
Mundgesundheit bei.

Um diesem gesundheitlichen Risiko-
faktor zu begegnen, wird gefordert, in 
der Ausbildung von Alten- und Kranken-
pflegern verstärkt auch die Mundgesund-
heit einzubeziehen. So werden Problem-
bewusstsein und fachliches Wissen der 
Alten- und Krankenpfleger bezüglich der 
Mundgesundheit bei Pflegebedürftigen 
erweitert, indem die Ausbildungsinhalte 

Die Mundgesundheit 
Pflegebedürftiger ist gegenüber 
Personen ohne Pflegebedarf 
stärker beeinträchtigt – 
es entsteht ein erhöhter 
Therapiebedarf.
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abgerechnet (Rädel et al. 2018). Jedoch 
können weiterführende Behandlungen 
meistens nicht in der gleichen Sitzung 
durchgeführt werden. In der Regel 
nimmt nämlich die Ab- und Aufklärung 
in erhöhtem Maße Zeit in Anspruch, da 
hierbei die Besonderheiten der Personen-
gruppe wie z.B. Betreuung und Thera-
piefähigkeit geprüft und berücksichtigt 
werden müssen. Das damit verbundene 
Abwägen zwischen dem theoretischen 
und relativierten objektiven Behand-
lungsbedarf führt dann überhäufig dazu, 
dass beim multimorbid Erkrankten am 
Ende des Lebens eine Behandlung zwar 
objektiv indiziert ist, aber subjektiv nicht 
mehr zumutbar erscheint. Die Varianz 
an Behandlungsangeboten bei Pflegebe-
dürftigen ist deshalb groß, obwohl der 
Zahnbestand vergleichbar ist (Rädel et 
al. 2018). 

Für Pflegebedürftige in häuslicher 
Pflege wurden im GKV-Versorgungs-
strukturgesetz 2012 monetäre Anreize 
(Zuschläge) zur aufsuchenden Versor-
gung von Pflegebedürftigen und Men-
schen mit Behinderungen für mobil tätige 
Zahnmediziner geschaffen, die im PNG 
ausgeweitet wurden.

Verträge vor (Brandhorst et al. 2016: 
56), was bei rund 13.000 Pflegeheimen 
einer Abdeckung von 20 % entspricht. 
Nach Angaben der KZBV wurden bis 
2018 insgesamt 4.000 neue Verträge 
geschlossen – nach wie vor hat also die 
breite Mehrheit der Pflegeheime kei-
nen Vertrag. Diese Norm wird in dem 
am 9. November 2018 vom Deutschen 
Bundestag beschlossenen Pflegeperso-
nalstärkungsgesetz (PpSG) noch weiter 
verschärft: In der Neufassung „haben“ 
die Pflegeeinrichtung nunmehr derartige 
Verträge abzuschließen, während die 
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen 
den Abschluss derartiger Verträge „in-
nerhalb von drei Monaten“ vermitteln 
müssen (BT-Drucksache 19/4453: 21). 
Zudem ist nunmehr vorgesehen, dass 
die Einrichtung für die Kooperations-
zusammenarbeit eine verantwortliche 
Pflegefachkraft benennen muss (§ 119 
Abs. 1 Satz 8 SGB V in der Fassung des 
Gesetzentwurfs). 

In Folge der geschaffenen Zuschlags-
positionen für das Aufsuchen Pflegebe-
dürftiger in stationären Pflegeeinrich-
tungen wurden diese Leistungen in 
steigender Anzahl durchgeführt und 

Gesetzliche Maßnahmen zur 
Stärkung der zahnmedizinischen 
Versorgung von Menschen 
mit Pflegebedarf

Als Reaktion auf die beschriebenen He-
rausforderungen hat die Gesundheits-
politik bereits seit 2008 verschiedene 
Maßnahmen auf den Weg gebracht 
(Rothgang 2017). Dabei wurde jedoch 
zunächst die (zahn)medizinische Ver-
sorgung in stationären Einrichtungen 
in den Mittelpunkt gestellt (Abbildung 
1). Seit 2008 „können“ und seit Inkraft-
treten des Hospiz- und Palliativgesetzes 
(HPG) aus dem Jahr 2015 „sollen“ sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen Koopera-
tionsverträge mit einem betreuenden 
Zahnarzt schließen. Gelingt der Ab-
schluss eines solchen Vertrags nicht, 
„haben“ die zuständigen Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen entsprechende 
Verträge zu vermitteln (§ 119b SGB V). 
Seit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
(PNG) werden für die Versorgung im 
Rahmen eines solchen Kooperations-
vertrags zusätzliche Vergütungen ge-
währt. Nach Angaben der KZBV lagen 
zum Jahresende 2015 insgesamt 2.607 

Abbildung 1: Die gesetzliche Maßnahmenkette im Überblick

Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (2008)

Einführung § 119b SGB V 

Konkretisierung der Möglichkeit Kooperationsverträge zwischen Pflegeheimen und niedergelassenen (Zahn-) Ärzten zur Sicherstellung und Verbesserung der (zahn-) 
ärztlichen Versorgung zu schließen.

GKV-Versorgungsstrukturgesetz  –  GKV-VStG (2012)

Einführung § 87 Abs. 2i SGB V

Zusätzliche zahnärztliche Vergütung für das Aufsuchen von Versicherten, die pflegebedürftig sind oder eine Behinderung aufweisen. (Zuschläge)

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz – PNG (2012)

Weiterentwicklung § 87 Abs. 2i SGB V

Erweiterung der zusätzlichen zahnärztlichen Vergütung für das Aufsuchen von Versicherten, die eine dauerhaft eingeschränkte Alltagskompetenz aufweisen. (Zuschläge)

Einführung § 87 Abs. 2j SGB V

Zusätzliche zahnärztliche Vergütung für die kooperative und koordinierte zahnärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V. (Zuschläge)

Weiterentwicklung § 119b SGB V

Verpflichtung der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen auf Antrag eines Pflegeheims einen entsprechenden Vertrag zu vermitteln und Informationspflicht der Pflegeheime.

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG (2015)

Einführung § 22a SGB V

Für Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz wurde ein eigener Anspruch auf Leistungen zur Verhütung 
von Zahnerkrankungen geschaffen.

Hospiz- und Palliativgesetz – HPG (2015)

Weiterentwicklung § 119b SGB V

Aus der fakultativen Möglichkeit Kooperationsverträge zu schließen wurde eine „Soll“-Vorschrift.

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG (2018)

Aus der  „Soll“ Vorschrift zum Abschluss von Kooperationsverträgen wird eine „Muss“-Vorschrift. Den Kassenärztlichen Vereinigungen wird eine Frist von maximal 
3 Monaten gesetzt, solche Verträge zu vermitteln.

Quelle: eigene aktualisierte Darstellung nach Brandhorst et al. 2016

https://doi.org/10.5771/1611-5821-2018-6-23
Generiert durch IP '18.219.123.232', am 28.04.2024, 07:28:13.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/1611-5821-2018-6-23


26

THEMA 

G+S 6/2018

ist. Dazu ist es notwendig, die Kenntnisse 
der Zahnärzte zur Seniorenzahnmedizin, 
zum Beispiel durch Fort- und Weiterbildun-
gen, zu erweitern (DGAZ 2018). Ein wei-
terer Lösungsansatz ist eine verpflichtende 
Ausbildung im Fach Seniorenzahnmedizin 
im Zahnmedizinstudium, wie zum Beispiel 
in der Schweiz (Nitschke/Neitzel/Sobotta 
2017). Hierdurch kann eine flächendecken-
de Expertise erreicht werden.

Angesichts einer seit 2006 sinkenden 
Zahl zudem noch regional sehr inhomo-
gen verteilter Zahnärzte ist absehbar, 
dass die in § 22a SGB V vorgesehene 
„Erhebung eines Mundgesundheitsstatus, 
die Aufklärung über die Bedeutung der 
Mundhygiene und Maßnahmen zu deren 
Erhaltung, die Erstellung eines Plans zur 
individuellen Mund- und Prothesenpflege 
und die Zahnsteinentfernung“ nicht flä-
chendeckend von Zahnärzten per Hausbe-
such durchgeführt werden können. Hier ist 
es, zweitens, vielmehr notwendig, entspre-
chende Delegationsmodelle zu entwickeln, 
die es erlauben, zumindest einen Teil dieser 
Aufgaben – womöglich nach Erstbesuch 
durch den Zahnarzt – durch (weitergebil-
dete) zahnmedizinische Fachangestellte 
erbringen zu lassen. Die Möglichkeiten der 
Delegation zum Beispiel bei der häuslichen 
Schulung zur individuellen Mundhygiene 
sind vor diesem Hintergrund und mit Blick 
auf die Approbationsordnung für Zahn-
ärzte zu prüfen. 

Nachfrageseitige Zugangsprobleme

Menschen mit Pflegebedürftigkeit unter-
scheiden sich in ihrem Inanspruchnah-
meverhalten zahnärztlicher Leistungen 
substanziell von Menschen ohne Pflege-
bedürftigkeit (Nitschke/Micheelis 2016; 
Rothgang et al. 2014). Während erstere 
Gruppe überwiegend kontrollierende und 
prophylaktische Leistungen in Anspruch 
nimmt, dreht sich dieses Verhältnis bei 
Pflegebedürftigen um. Bei Ihnen tritt der 
kontrollierende Aspekt in den Hintergrund 
(Tabelle 1). Hierbei ist zu vermuten, dass 
diese spezielle Form der Inanspruchnahme 
durch die Pflegebedürftigkeit vermittelt 
auftritt und darauf hinweist, dass die 
subjektive Bedeutung der zahnärztlichen 
Versorgung abnimmt und Routineunter-
suchungen weniger wichtig erscheinen. 
Dies unterstreichen auch Ergebnisse zur 
reinen Versorgungshäufigkeit, nach denen 
der letzte Zahnarztkontakt bei Pflegebe-
dürftigen nicht selten mehr als zwei Jahre 
zurück liegt (Nitschke/Micheelis 2016).

Erörterungen mit Ärzten und Zahnärzten 
durchgeführt werden, um Erkrankungen, 
die mit der Mundgesundheit in Verbindung 
stehen, entgegen zu wirken.

Anspruch und Wirklichkeit: 
Versorgungsmaßnahmen 
und Zugangsprobleme

Die Einführung und inhaltliche Umsetzung 
des Anspruchs auf Vorsorgeleistungen und 
insbesondere auch der Einbezug der Pfle-
gepersonen wird von der Fachöffentlich-
keit ausdrücklich begrüßt (DGAZ 2018). 
Fraglich ist allerdings, ob der Anspruch 
auf diese neuen Leistungen auch zu einer 
entsprechenden Inanspruchnahme führen 
wird. Um dies zu überprüfen, wurde eine 
Berichtspflicht eingeführt, nach der die Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung jähr-
lich die Inanspruchnahme an den Gemein-
samen Bundesausschuss zu berichten hat. 
Dies soll dazu dienen, beurteilen zu können, 
inwiefern die Zielgruppe umfassend erreicht 
wird (G-BA 2018a). Nach heutigem „Wis-
sensstand“ stehen einer flächendeckenden 
Inanspruchnahme der Versorgung nämlich 
mehrere Aspekte entgegen, die sich grob in 
angebots- und nachfrageseitige Zugangs-
probleme einteilen lassen.

Angebotsseitige Zugangsprobleme

Auf Grund kognitiver und/oder motori-
scher Einschränkungen sind einige Pfle-
gebedürftige auf den Hausbesuch eines 
Zahnarztes angewiesen (Nitschke/Mi-
cheelis 2016). Diese werden jedoch nicht 
von allen Zahnärzten angeboten. Die 
Gründe hierfür können dabei sowohl in 
der Person des Zahnarztes, zum Beispiel 
in seiner mangelnden Kenntnis in der Se-
niorenzahnmedizin und daraus folgenden 
Unsicherheiten bei der Behandlung von 
Pflegebedürftigen liegen, als auch in den 
logistischen Anforderungen. Für den Zahn-
arzt und seine Teammitglieder stellt jeder 
Hausbesuch einen erhöhten Aufwand dar, 
der zusätzlich noch die instrumentelle mo-
bile Grund-Ausstattung, die nicht jedem 
Zahnarzt zur Verfügung steht, voraussetzt 
(KZBV/BZÄK 2010). Hier fehlen also bis-
her flächendeckende Versorgungskonzepte 
für den ambulanten Bereich, zu deren Ein-
richtung insbesondere zwei Maßnahmen 
förderlich wären: Für eine Sicherung der 
zahnmedizinischen Versorgungsqualität 
sollte eine Anpassung der Struktur der An-
gebote folgen, die an den besonderen Be-
dürfnissen der Patientengruppe orientiert 

Trotz der aufgeführten Maßnahmen 
zur Verbesserung der zahnmedizinischen 
Versorgung ist – wie auch die Ergebnisse 
der Fünften Deutschen Mundgesund-
heitsstudie zeigen – das Risiko einer 
Verschlechterung der Mundgesundheit 
nach Eintritt einer Pflegebedürftigkeit 
weiterhin deutlich erhöht (Nitschke/Mi-
cheelis 2016). Ursächlich hierfür könn-
te zum einen sein, dass die gesetzlichen 
Regelungen (zu) lange Zeit auf die Ver-
sorgung im Pflegeheim fokussiert waren 
und Leistungen für Pflegebedürftige in 
häuslicher Pflege vernachlässigt haben. 
Zum anderen wurde mit der Möglich-
keit, Kooperationsverträge abzuschlie-
ßen, ausschließlich auf die strukturelle 
Ebene abgestellt und weniger auf den 
individuellen Versicherten. 

Um dieser Problematik zu begegnen, 
wurde mit dem GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz (GKV-VSG) vom 16. Juli 
2015 für Pflegebedürftige, Menschen mit 
Behinderung und Personen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz (PEA) 
in § 22a SGB V ein eigener Anspruch auf 
Leistungen zur Verhütung von Zahner-
krankungen geschaffen, die sogenannte 
zahnmedizinische Individualprophyla-
xe. Dieser Grundsatzanspruch wurde 
in den Folgejahren untergesetzlich mit 
einer Richtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses konkretisiert. Entspre-
chend der entstandenen Richtlinie über 
Maßnahmen zur Verhütung von Zahner-
krankungen bei Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderungen (Richtlinie 
nach § 22a SGB V) können nunmehr seit 
dem 1. Juli 2018 folgende Leistungen in 
Anspruch genommen werden:

■■ Erhebung des Mundgesundheitsstatus,
■■ Erstellung eines individuellen Mund-

gesundheitsplans,
■■ Aufklärung zur Mundgesundheit,
■■ Entfernung harter Zahnbeläge kalen-

derhalbjährlich.

Der Inanspruchnahme dieser Maßnah-
men soll die eingehende Untersuchung auf 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten vor-
angegangen sein. Ferner ist vorgesehen, 
dass die Pflegepersonen gezielt in die Auf-
klärung und Erstellung des Mundgesund-
heitsplans einbezogen werden. Neben dem 
(pflegerischen) Ziel der individuellen Ver-
besserung der Mundpflege soll dabei auch 
akuter (zahnmedizinischer) Behandlungs-
bedarf festgestellt werden. Bedarfsorien-
tiert können darüber hinaus konsiliarische 
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Die neue Versorgungsform: 
Zugehende und aufsuchende 
Organisation

Für die im Rahmen der Studie entwickelte 
„neue Versorgungsform“ wird ein zugehen-
der Ansatz gewählt, indem die beteiligten 
Betriebskrankenkassen ihre Versicherten 
über mögliche Leistungen proaktiv infor-
mieren. Weiterhin wird den Versicherten 
die Terminkoordination abgenommen – es 
wird der Kontakt zu einem Zahnarzt in der 
Nähe hergestellt, der die Häuslichkeit der 
pflegebedürftigen Person aufsucht und vor 
Ort den Status der Mundgesundheit erhebt. 
Hiermit wird den Pflegebedürftigen – viel-
fach nach langer Zeit der Behandlungsab-
stinenz als Erstkontakt zu einem Zahn-
arzt – ein niedrigschwelliges, zugehendes 
und aufsuchendes zahnmedizinisches An-
gebot geboten, das die nachfrageseitigen 
Zugangshindernisse adressiert. Nach der 
Erhebung des Mundgesundheitszustands 
wird der Pflegebedürftige – gegebenenfalls 
gemeinsam mit seiner Pflegeperson – indivi-
duell zu seiner Mundgesundheit aufgeklärt, 
und er erhält eine praktische, an seinen 
Mundgesundheitsstatus angepasste An-
leitung zur Durchführung der häuslichen 
Mundhygiene. Bei weitergehendem akuten 
Behandlungsbedarf wird eine weiterfüh-
rende Inanspruchnahme des Hauszahn-
arztes oder eines Zahnarztes in der Nähe 
des Wohnortes angeregt.

Selektive Delegation im Einzelfall

Im Rahmen der Studie wird eine weitere 
Veränderung gegenüber der Regelversor-
gung umgesetzt, die an den angebots-
seitigen Zugangshindernissen ansetzt 
und so die Nutzung des individualpro-
phylaktischen Angebots als Flächenleis-
tung für möglichst viele Pflegebedürftige 
befördert: Es werden, soweit möglich, 
nach dem Erheben des zahnärztlichen 
Befundes durch den Zahnarzt in Über-
einstimmung mit dem Gesetz über die 
Ausübung der Zahnheilkunde (Zahn-
heilkundegesetz-ZHG) die präventiven 
Schulungsmaßnahmen vom Zahnarzt 
an Zahnmedizinische Fachangestellte 
delegiert (§ 1 Abs. 5 ZHG). Da das 
Fehlen einer Wegevergütung für die 
Zahnmedizinische Fachangestellte in der 
Regelvergütung als hemmender Faktor 
einzustufen ist, werden diese Kosten, 
die entstehen, wenn Zahnmedizinische 
Fachangestellte ohne Begleitung eines 
Zahnarztes Versicherte zur Schulung der 

Mit der inhaltlichen Ausformulierung 
und der nun konkreten Umsetzung des 
§ 22a SGB V ist zwar der Grundstein 
für eine Verbesserung der zahnmedizi-
nischen Versorgung zur Mundgesundheit 
von Pflegebedürftigen gelegt. Allerdings 
sprechen auch die nachfrageseitigen Zu-
gangshürden dagegen, dass der Anspruch 
allein zu einer steigenden Inanspruchnah-
me in gewünschtem Umfang führt. Hier-
zu müssen vielmehr Modelle entwickelt 
werden, die eine zugehende und niedrig-
schwellige Versorgung beinhalten. Über 
eine direkte Ansprache der Pflegebedürf-
tigen kann das Wissen um die Versor-
gungsmöglichkeit erhöht und ein Anreiz 
zur Inanspruchnahme gesetzt werden. 
Durch solch niedrigschwellige Angebote 
wird die Teilhabe an der Versorgung er-
leichtert, so dass ein höherer Anstieg der 
Inanspruchnahme zu erwarten ist. 

Projekt „Mundgesundheit 
bei Pflegebedürftigen“

Vor diesem Hintergrund und anknüp-
fend an die aufgezeigten Zugangsproble-
me, die dazu führen, dass die rechtlichen 
Ansprüche des § 22a SGB V nicht im 
möglichen Umfang in eine Leistungsin-
anspruchnahme münden könnten, wurde 
das gemeinsame Projekt „Mundgesund-
heit bei Pflegebedürftigen“ (Innovations-
fonds: 01NVF17003) der Universität Bre-
men, der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und des BKK Dachverbands 
initiiert (Universität Bremen 2018). Ziel 
ist es, die zahnmedizinische Versor-
gung zugehend und aufsuchend umzu-
setzen und damit die Mundgesundheit 
von Menschen mit Pflegebedarf in der 
Häuslichkeit aufrechtzuerhalten bzw. zu 
verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf einer speziellen Art der Leistungsor-
ganisation und -erbringung, bei der die 
Bedürfnisse und Einschränkungen des 
Pflegebedürftigen zum Ausgangspunkt 
genommen werden. 

Um die Inanspruchnahme der individu-
alprophylaktischen Leistungen zu fördern, 
wurde als erste ergänzende Maßnahme 
zur Information der betroffenen Perso-
nengruppe bereits ein Patientenmerkblatt 
in Leichter Sprache auf der Internetseite 
des Gemeinsamen Bundesausschusses ein-
gestellt (G-BA 2018b). Darauf aufbauend 
wäre es sinnvoll, eine umfassende Infor-
mationsstrategie zu erarbeiten, die die 
Kenntnisse der Pflegebedürftigen über 
den Anspruch auf die Vorsorgeleistungen 
erweitert (Ludwig 2016).

Fraglich ist aber, ob und inwieweit 
der reine Anspruch auf Vorsorgeleistun-
gen, wie sie in der Richtlinie nach § 22a 
SGB V definiert wurden, – selbst wenn er 
den Pflegebedürftigen bekannt gemacht 
wird – ohne weitere Maßnahmen zu einer 
Inanspruchnahme führen wird. 

Notwendig erscheint auch eine ver-
besserte Vermittlung von Kontakten zu 
Zahnärzten, die Hausbesuche durchfüh-
ren oder auf Seniorenzahnmedizin spezi-
alisiert sind. Darüber hinaus könnte für 
eine frühe Sensibilisierung der älteren 
Bevölkerung gesorgt werden, indem der 
Fokus auf die Wiederherstellung und/oder 
den Erhalt der Mundgesundheit in jedem 
Lebensabschnitt gelegt wird. Frühzeitige 
Warnsignale können bei beginnender Ge-
brechlichkeit bereits vor der Feststellung 
einer Pflegebedürftigkeit wahrgenommen 
werden, zum Beispiel in Rehabilitations-
einrichtungen. Hierbei sind alle Berufs-
gruppen gefordert, sich interdisziplinär 
einzubringen. Weiterhin könnten Kom-
munikationslücken geschlossen werden, 
die daraus resultieren, dass der Zahnarzt 
oftmals keine Kenntnis darüber erhält, 
wenn ein Patient pflegebedürftig wird. 
Das könnte für die Ermittlung des Ver-
sorgungsbedarfs jedoch hilfreich sein. Der 
Zahnarzt sollte dazu eine Information 
erhalten, sodass er gezielt die kontroll-
orientierte Inanspruchnahme durch ein 
gutes Praxismanagement unterstützen 
kann (Herzberg 2017). 

Tabelle 1: Inanspruchnahmeverhalten älterer Senioren (75-100 Jahre)

 

Inanspruchnahmeverhalten

beschwerde-orientiert kontroll-orientiert

% %

ohne Pflegestufe 31,8 68,2

mit Pflegestufe 61,3 38,7

Gesamt 38,4 61,6

Quelle: eigene Darstellung nach Nitschke/Micheelis 2016
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terschiede zwischen Pflegebedürftigen und 
Versicherten ohne Pflegebedarf eruiert. 
Hierbei werden zwei Zeitpunkte unter-
schieden: vor der Erprobung der neuen 
Versorgungsform und während bzw. 
nach Erprobung der neuen Versorgungs-
form. Entsprechende Vergleiche werden 

Erkenntnisse darüber generie-
ren, inwiefern die zugehende 
und aufsuchende Versorgung 
Zugangsbarrieren aufhebt und 
zu einer quantitativen Verbes-
serung der Versorgung beiträgt 
und Versorgungsunterschiede 
zwischen Pflegebedürftigen in 
ambulanter Versorgung und 
Pflegebedürftigen in stationärer 
Versorgung sowie Versicherten 
ohne Pflegebedarf reduziert. 

Erste Ergebnisse werden ebenfalls für 
Ende 2019 erwartet.

Fazit

Pflegebedürftige weisen im Vergleich zu 
Personen ohne Pflegebedarf eine schlech-
tere Mundgesundheit auf. Hinzu kommt, 
dass für Pflegebedürftige weniger Zahn-
arztkontakte zu verzeichnen sind. Auch 
die zahlreichen gesetzgeberischen Maß-
nahmen der letzten zehn Jahre konnten 
diesen Unterschieden bisher nicht nach-
haltig entgegensteuern und eine gleiche 
Teilhabe an der zahnmedizinischen Ver-
sorgung sicherstellen.

Seit Mitte des Jahres 2018 ist der An-
spruch von Pflegebedürftigen und Men-
schen mit Behinderungen auf Maßnahmen 
zur Verhütung von Zahnerkrankungen 
gemäß § 22a SGB V mit Leistungen hin-
terlegt. Mit diesem Leistungsanspruch ist 
das Ziel einer quantitativen Verbesserung 
der zahnmedizinischen Versorgung durch 
eine Steigerung der Inanspruchnahme ver-
bunden. Da die Strukturen der Versorgung 
noch nicht auf die besonderen Bedürfnisse 
von Pflegebedürftigen einerseits und be-
handelnden Zahnärzten andererseits ausge-
richtet sind, bestehen jedoch angebots- und 
nachfrageseitige Zugangsprobleme. Um 
diesen Hindernissen im Zugang zu begeg-
nen, sind geeignete Versorgungsmodelle 
zu entwickeln. Am erfolgversprechends-
ten sind dabei Lösungsansätze, die aufsu-
chende, zugehende und niedrigschwellige 
Angebote miteinander verbinden.

Hier setzt das Projekt „Mundgesund-
heit bei Pflegebedürftigen“ an. In der 
neuen Versorgungsform, die im Rahmen 
des Projektes erprobt und evaluiert wird, 

Bei Studienteilnehmern der Interven-
tionsgruppe wird anschließend die neue 
Versorgungsform durchgeführt. Die Studi-
enteilnehmer der Kontrollgruppe erhalten 
diese nicht. Nach sechs Monaten findet so-
wohl bei Studienteilnehmern der Interven-
tionsgruppe als auch bei Studienteilneh-

mern der Kontrollgruppe eine zahnärztli-
che Erhebung des Mundgesundheitsstatus 
statt. Die Studienzahnärzte wissen dabei 
nicht, welche Studienteilnehmer zuvor die 
neue Versorgungsform erhalten haben. 
Damit ist eine einfache Verblindung ge-
währleistet. Zu diesem Zeitpunkt erfass-
te Unterschiede in der Mundgesundheit 
zwischen der Interventions- und Kontroll-
gruppe sind aufgrund der zuvor erfolgten 
Randomisierung auf die ausschließlich in 
der Interventionsgruppe umgesetzte neue 
Versorgungsform zurückzuführen. Es 
kann somit überprüft werden, inwiefern 
die neue Versorgungsform zu einer qua-
litativen Verbesserung der individuellen 
Mundgesundheit beigetragen hat. Zusätz-
lich werden den Studienteilnehmern beider 
Gruppen die Befunde der zahnärztlichen 
Untersuchung mitgeteilt und es werden, 
falls erforderlich, mögliche Behandlungs-
optionen empfohlen und im Rahmen der 
Regelversorgung erbracht. Erste Ergebnis-
se werden für Ende 2019 erwartet.

Überprüfung der Wirksamkeit 
mit Routinedaten

Routinedaten der gesetzlichen Kranken-
versicherung ermöglichen es, abgerechnete 
zahnärztliche Leistungen der Regelversor-
gung nachzuvollziehen. Im Rahmen des 
Projektes „Mundgesundheit bei Pflege-
bedürftigen“ ist es mit den Routinedaten 
der beteiligten Betriebskrankenkassen 
daher auch möglich, das zahnmedizini-
sche Inanspruchnahmeverhalten zwischen 
der Interventions- und Kontrollgruppe 
zu vergleichen. Bei Versicherten ausge-
wählter Altersgruppen werden darüber 
hinaus zahnmedizinische Versorgungsun-

regelmäßigen Mundhygiene in der Häus-
lichkeit aufsuchen, im Rahmen des Pro-
jektes vom Innovationsfonds finanziert. 

Ziel: Ermöglichung der 
Inanspruchnahme und 
Verbesserung der Mundgesundheit 

Ziel der neuen Versorgungsform ist es so-
mit, Pflegebedürftigen die Inanspruchnah-
me von Leistungen gemäß § 22a SGB V zu 
ermöglichen und damit ihre Mundgesund-
heit messbar zu verbessern. Hierzu wird 
darauf fokussiert, inhaltliche und organi-
satorische Zugangsbarrieren aufzuheben, 
die einer zahnmedizinischen Versorgung 
entgegenstehen und die somit sekundär 
die Mundgesundheit der Pflegebedürfti-
gen verschlechtern. Durch Delegation der 
Mundgesundheitsaufklärung an Zahnme-
dizinische Fachangestellte kann dabei die 
Versorgung der ambulant versorgten Pfle-
gebedürftigen in einem quantitativen Maße 
verbessert werden, das bei vollumfänglicher 
Leistungserbringung ausschließlich durch 
Zahnärzte nicht umsetzbar wäre. Durch 
die zugehende Ansprache und das Aufsu-
chen der Pflegebedürftigen in der Häuslich-
keit wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, 
gerade klassisch multimorbide und mobili-
tätseingeschränkte Pflegebedürftige an der 
zahnmedizinischen Versorgung teilhaben 
zu lassen. Erst hierdurch werden für diese 
Personengruppe die Leistungen des § 22a 
SGB V zugänglich. 

Überprüfung der Wirksamkeit 
mit Primärdaten

Die Wirksamkeit dieser neuen Versorgungs-
form wird in einer zweiarmigen randomi-
sierten kontrollierten Studie überprüft. 
Einbezogen werden pflegebedürftige Ver-
sicherte der beteiligten Betriebskrankenkas-
sen, die ambulant gepflegt werden und im 
Land Bremen oder Niedersachsen wohnen. 

Potentielle Studienteilnehmer werden 
von ihrer Betriebskrankenkasse ange-
schrieben und nach Eingang ihrer Ein-
verständniserklärung im Verhältnis 1:1 
zufällig in Interventions- und Kontroll-
gruppe eingeteilt (Randomisierung). Auf-
grund der zufälligen Gruppenzuweisung 
und einer hinreichenden Gruppengröße 
ist davon auszugehen, dass zu diesem 
Zeitpunkt eine Strukturgleichheit zwi-
schen der Interventions- und Kontroll-
gruppe vorliegt und keine Unterschiede 
in der Mundgesundheit und allen wei-
teren individuellen Faktoren bestehen.

Um den angebots- und 
nachfrageseitigen 
Zugangsproblemen zu 
begegnen, sind geeignete 
Versorgungsmodelle zu 
entwickeln.
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Richtlinie nach § 22a SGB V geeignet sind, 
den gesetzlichen Anspruch des § 22a SGB V 
auf Leistungen zur Verhütung von Zahner-
krankungen ausreichend umzusetzen. Falls 
dies nicht zutrifft, können die Erkenntnisse 
aus dem Projekt genutzt werden, Empfeh-
lungen zu einer Umgestaltung der Richtlinie 
auszuarbeiten. Zweitens bietet das Projekt 
die Möglichkeit, die Wirkung der neuen 
Organisationsform zu evaluieren. Die Er-
kenntnisse können zur Entwicklung von 
neuen Versorgungsmodellen beitragen und 
dem Gesetzgeber als Grundlage für struktu-
relle Veränderungen des § 22a SGB V sowie 
dem Richtliniengeber für Veränderungen 
der Richtlinie dienen. ■

als auch Routinedaten der beteiligten Be-
triebskrankenkassen herangezogen werden. 
Sie wird Aufschluss darüber geben, ob der 
gewählte Ansatz erfolgreich ist und in Folge 
der neuen Versorgungsform eine qualitative 
Verbesserung der Mundgesundheit einer-
seits und eine quantitative Erhöhung der 
Inanspruchnahme zahnmedizinischer Leis-
tungen andererseits erreicht werden kann.

Insgesamt bietet dieses Projekt also 
zwei Anknüpfungspunkte, die im Sinne 
der Ausrichtung des Innovationsfonds zu 
einer Verbesserung der Regelversorgung 
beitragen können. Erstens wird Evidenz 
darüber erzeugt, ob die – untergesetzlich 
beschlossenen – Maßnahmen gemäß der 

steht der Zugang zu der Versorgung im 
Mittelpunkt. Die Informationen über die 
Versorgungsleistungen werden direkt an 
die Pflegebedürftigen herangetragen (zu-
gehend), die Koordination der Versorgung 
wird übernommen (niedrigschwellig) und 
die Durchführung findet in der eigenen 
Häuslichkeit statt (aufsuchend). Um mög-
lichst viele Pflegebedürftige zu versorgen, 
werden in die Erbringung der Leistungen 
Zahnmedizinische Fachangestellte einge-
bunden, die in Delegation Schulungen zur 
Mundpflege durchführen. 

Teil der Erprobung der neuen Versor-
gungsform ist eine Evaluation, für die so-
wohl in der Studie erhobene Primärdaten 
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